
ÖVV Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht

Der Aufbau des Sozialismus führt zu einer immer bewußteren 
und aktiveren Teilnahme der werktätigen Massen an der Lösung 
der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben.

In der Deutschen Demokratischen Republik wird der Wille des 
Volkes durch die in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und ge
heimer Wahl gewählten Volksvertretungen und deren Organe 
verwirklicht. Durch die Volksvertretungen nimmt die gesamte 
Bevölkerung an der Leitung des Staates teil. Die Volksvertretun
gen stützen sich in ihrer Arbeit auf die Nationale Front des 
demokratischen Deutschland, in der die demokratischen Parteien 
und Massenorganisationen sowie alle demokratischen Kräfte Zu
sammenarbeiten.

Die Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik und die Organe des Staatsapparates bilden als beschließende 
und durchführende Organe das einheitliche System der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht. Die Volksvertretungen sind in ihrem Zu
ständigkeitsbereich die obersten Organe der Staatsmacht und 
leiten den gesamten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbau. Deshalb gilt es, die Staatsmacht als das wichtigste Instru
ment beim Aufbau des Sozialismus weiter zu stärken.

Die Arbeiter-und-Bauern-Macht hat der Deutschen Demokra
tischen Republik den Weg in die Familie der Staaten des sozia
listischen Lagers eröffnet. In der engen Zusammenarbeit mit allen 
befreiten Völkern des sozialistischen Lagers liegt eine der Quel
len der unzerstörbaren Kraft unserer Arbeiter-und-Bauern 
Macht.

Die Festigung und Entwicklung der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht der Deutschen Demokratischen Republik ermöglicht dem 
deutschen Volke den Aufbau der sozialistischen Gesellschafts
ordnung, die für alle werktätigen Menschen Frieden und Frei
heit, Wohlstand und Glück bedeutet.

Erster Teil

G r u n d s ä t z e

§ 1
(1) Die örtlichen Volksvertretungen sind in ihrem Zuständig

keitsbereich - dem Bezirk, dem Stadtkreis, dem Landkreis, dem 
Stadtbezirk, der Stadt oder der Gemeinde - die obersten Organe 
der Staatsmacht.

(2) Die Volkskammer leitet die örtlichen Volksvertretungen an, 
übt die Aufsicht über ihre Tätigkeit aus, leistet ihnen Hilfe bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben und trägt dazu bei, ihre Verant
wortlichkeit zu erhöhen.
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